
MARKTGEMEINDE PREDING
Bezirk Deutschlandsberg / Steiermark

Grazer Straße 11, 8504 Preding
Tel.Nr. 03185/2222-0 - Fax.Nr. 2222/12

E-Mail: „gde@preding.eu" - Homepage: "www.gemeinde-preding.at"

GZ:004/1-07-2022

VERHANDLUNGSSCHRIFT
über die 07. Sitzung des Gemeinderates

am Dienstage den 12. Juli 2022 im Sitzungssaal des Marktgemeindeamtes Preding, mit
Beginn um 20.00 Uhr.

Auf Grundlage des beschlossenen Sitzungsplanes, erfolgte die Einberufung per E-Mail am
01.07.2022 an nachstehend angeführte Gemeindevorstands- und Gemeinderatsmitglieder:

I Name: Tag der Zustellung: E-mailadresse:

Gemeindevorstand;
Bgm. Adolf Meixner 01.07.2022
Vizebgm. Theresia Muhrer 01.07.2022

GK Andreas Stangl 01.07.2022

sowie die Gemeinderäte:
Ajtnik Isabella 01.07.2022

HR DI Becker Horst 01.07.2022

Becker Monika 01.07.2022

Ing. Gurt Stefan 01.07.2022

Gutjahr Christoph 01.07.2022

Langmann Bernhard 01.07.2022

Muhry Johann jun. 01.07.2022

Schnur Martin 01.07.2022

Steiner Elmar 01.07.2022

Stoiser Elisabeth 01.07.2022

Trümmer Ernest 01.07.2022

bgm@preding.eu
resi.muhrer@gmx.at
t.muhrer@preding. eu
andreas.stangl@powerteam.at
a.stangl@preding.eu

isabella.ajtnik.ia@gmail.com
i.ajtnik@preding.eu
m.h.becker@aon.at
h.becker@preding.eu
m.h.becker@aon.at
rn.becker@preding.eu
stefan@gurt.co.at
s.gurt@preding.eu
christoph.gutjahr.84@gmail.com
c. gutj ahr@preding. eu
bernhard. langmann@uniqa. at
b. langmann@preding. eu
muhry@aon.at
j .muhry@preding.eu
martin.schnur@gmx.at
rn.schnur@preding.eu
elmarsteiner@gmx.net
e. steiner@preding. eu
reitstall@reitstall-stoiser.at
e.stoiser@preding.eu
ernesttrummer@aon.at
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Tschampa Lukas

Winkler Erwin

01.07.2022

01.07.2022

e.trummer@preding.eu
tschampa_l@gmx. at
l.tschampa@preding. eu
erwin.winkler@gmx.at
e.winkler@preding.eu

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates,
ist in der Anlage beigeschlossen.

Anwesend waren:

Gemeindevorstand:
Bgm. Adolf Meixner, GK Andreas Stangl;

sowie die Gemeinderäte: Isabella Ajtnik, HR DI Horst Becker, Monika Becker, Ing. Stefan
Gurt, Christoph Gutjahr, Bernhard Langmann, Johann Muhry, Martin Schjnur, Elmar Steiner,
Elisabeth Stoiser, Ernest Trümmer, Lukas Tschampa, Erwin Winkler;

Nicht anwesend war: Vzbgm Theresia Muhrer;

Entschuldigt hat sich: Vzbgm Theresia Muhrer;

Die Sitzung ist „öffentlich" bzw. "nicht öffentlich".

Vorsitzender: Bgm. Adolf Meixner

Sitzunssablauf:

• Eröffnung der Sitzung und Begrüßuns:
Herr Bgm. Meixner eröffnet um 20.00 Uhr die 07. Gemeinderatssitzung 2022 im Sitzungssaal
des Gemeindeverwaltungsgebäudes und begrüßt alle erschienenen Gemeinderatsmitglieder
recht herzlich. Zuhörer sind anwesend.

• Feststellung der ordnunssgemäßen Einberufuns:
Die Einberufung zur Sitzung mit der Tagesordnung, erfolgte mit Schreiben vom 01.07.2022,
welches am selben Tag mittels E-Mail an alle Gemeinderatsmitglieder zugestellt bzw.
übermittelt wurde.

• Fragestunde (§ 54 Abs. 4 - GO) - Anfragen an den Bürgermeister, Mitglieder des
Gemeindevorstandes und Ausschussobmänner:

> GR Bernhard Langmann - l. Frage:_
Er fragt an, ob es möglich wäre, die technische Ausstattung im Gemeindeamt anzuschaffen,
damit künftig Reisepässe über das Gemeindeamt beantragt werden können.

Bis zur nächsten Sitzung werden die erforderlichen Informationen bei der BH-Dlbg.
eingeholt.



3

• Feststelluns der Anwesenheit und Beschlussfähiskeit:
Zu Beginn der Sitzung sind 14 Gemeinderatsmitglieder anwesend. Die Beschlussfähigkeit ist
somit gegeben.

Tagesordnuns

„Öffentliche Sitzung":
l) Genehmigung des SitzungsprotokoIIs und 14.06.2022;
2) Ansuchen Förderung Orgelrestaurierung Pfarrkirche Preding;
3) Auseinandersetzungsvereinbarung Auflösung KG und GeseIIschafterbeschluss;
4) Kürbiswanderweg in der Gemeinde Preding - LJ PZP;
5) Behandlung und Beschluss zu der noch nicht beschlossenen Einwendung zu den

Entwürfen des ÖEKs 5.00 und des FWPs 5.00
6) Endbeschluss zum Örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK) 5.00
7) Endbeschluss zum Flächenwidmungsplan (FWP) 5.00
8) Kostenbeitrag Bergrettungsstützpunkt FEZ Dlbg und BZW Ansuchen;

Auf § 55 (AnwesenheitspHicht) und auf § 56 (Beschlussfähigkeit) der GO 1967 i.d.F.-
LGBl.Nr. 131/2014, wird hingewiesen.

f

Erweiterung der Tagesordnune:

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, die Tagesordnung wegen Dringlichkeit wie folgt zu
erweitern bzw. abzuändern und die unter Punkt a) bis d) Erweiterung als TOP 9) bis 12)
aufzunehmen bzw. die unter Punkt e) Erweiterung als TOP l) in einer anschließenden nicht
öffentlichen Sitzung zu behandeln.

a) Antrag auf Kostenübernahme - Betreuung Fr. Sodl
b) Vergabe Beschriftung Gemeindeamt KiGa
c) Vergabe Netzwerktechnik
d) Vergabe Schließanlage

Nichtöffentliche Sitzung:
e) Personalangelegenheiten

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Verlauf der Sitzung:

zu TOP 1. Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 14.06.2022;

Dieser Punkt muss abgesetzt und in der nächsten GR-Sitzung nachgeholt werden.

zu TOP 2. Ansuchen Förderung Orgelrestaurierung Pfarrkirche Preding;

Herr Bgm. Meixner berichtet, dass Herr Wippel Peter mit dem Ansuchen im Amt war. Da die
Orgel in der Pfarrkirche Preding dringend saniert werden muss und die Kosten insgesamt bei
€ 29.400,- liegen, bittet er um eine Förderung seitens der Marktgemeinde Preding.
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Es wird allgemein über die Förderungshöhe diskutiert.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die Orgelsanierung mit € 3.000,- zu fördern.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 3. Auseinandersetzungsvereinbarung Auflösung
Gesellschafterbeschluss;

KG und

Herr Bgm. Meixner berichtet, dass für die KG-Auflösung die
Auseinandersetzungsvereinbamng vorliegt und diese im Gemeinderat zu beschließen ist.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, den Vertragsentwurf des öffentlichen Notars, Herrn Dr.
Alberer, in der vorliegenden Form zu beschließen und den Vertrag zum integrierenden
Bestandteil der Verhandlungsschrift zu erklären (Beilage l).

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Frau Vzbgm. Muhrer erscheint um 20.30 Uhr.

zu TOP 4. Kürbiswanderweg in der Gemeinde Preding - LJ PZP;

Herr Bgm. Meixner berichtet, dass die LJ PZP neue Wanderwege in Preding schaffen will.
Dafür benötigen sie eine Beschilderung und dazugehörige Steher.
Es wurden je zwei Anbote (für mehrere bzw. nur ein Schild) von der Firma Ha Druck und von
der Firma Förster eingeholt.
Der Gemeinderat kommt nach eingehender Beratung zum Schluss, dass es sich um ein
Vorzeigeprojekt handelt und dieses absolut förderungswürdig ist.

Kostenschätzung Kürbiswanderweg in der Gemeinde Preding

Fa. Förster

Fa. HA Druck

Steher/Schellen

Schilder

Grafische Aufbereitung nach Aufwand

5.591,81

2.383,68

INSGESAMT 7.795,49

NEUE Kostenschätzung

Fa. Förster Steher/Schellen 4.474,00

Fa. HA Druck l Schild 2.151,72

INSGESAMT 6.625,72

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, das Projekt zu unterstützen und die finanziellen Mittel
freizugeben, die Angelegenheit jedoch dem Gemeindevorstand zu übertragen, da noch nicht
alle Unterlagen bzw. Genehmigungen vorliegen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 5. Behandlung und Beschluss zu der noch nicht beschlossenen Einwendung zu
den Entwürfen des OEKs 5.00 und des FWPs 5.00;

Herr Bgm Meixner begrüßt den mittlerweile eingetroffenen Raumplaner, Herrn DI Günter
Reissner und bittet diesen um seine Ausführungen, sowie die Erläuterung der
Einwendungsbehandlung.

ENDBESCHLUSS EINWANDSBEHANDLUNG

Im Zuge der Gemeinderatsitzung wurde der Beschluss über die Einwendungen AU-Ö-01 der Abteilung 13 und
AU-Ö-05 der Abteilung 16 vom 08.03.2022 abgeändert. Die Einwandsbehandlung der vorgenannten
Einwendungen lautet, wie nachfolgend:

Amt der Stmk. Landesregierung
Abteilung 13 - Umwelt und Raumordnung
Örtliche Raumplanung
Stempfergasse 7
8010 Graz

GZ

Betreff

Bezug

ABT13-166665/2021-11
I

Nr. AU-Ö-01

Marktgemeinde Preding
Revision zum Örtlichen Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan 5.00
Schriftliche Beantwortung der Einwendungen im Rahmen der öffentlichen Auflage

Einwendung im Rahmen der Auflage vom 28.06.2021 •' 'I

Einwendung

Aus fachlicher Sicht wird zu den Auflagen des ÖEK 5.00 und des FWP 5.00 der Marktgemeinde Preding wie
folgt Stellung genommen bzw. werden nachfolgende Einwendungen vorgebracht:

Zum ÖEK

Entwicklungsplan:
l) Die Ersichtlichmachung der aktuellen baulichen Entwicklungsbereiche (und allenfalls auch von

Bauländern im FWP) der Nachbargemeinden ist zu ergänzen. Prüfungen im Sinne der Vorgaben
der Planzeichen-Verordnung sind erforderlich. Auch Benennungen von Landesstraßen und
öffentlichen Einrichtungen sind augenscheinlich nachzuführen. In den Legenden wird generell um
Prüfung der in den Plänen verwendeten bzw. relevanten Planzeichen (Ortsbildschutzgebiet,
Auffüllungsgebiet) und ua. um Ergänzung des „Europaschutzgebietes" ersucht.

2) Entsprechend den Vorgaben des REPROs sind Landwirtschaftliche Vorrangzonen grundsätzlich von
Baulandfestlegungen und teilweise auch von Sondernutzungen im Freiland freizuhalten, weshalb
zu diesen Vorrangzonen absolute Entwicklungsgrenzen festzulegen sind (vgl. u.a. Teilräume
„Tobis", „Ochsenwirt ÖEP Diff 18", „Preding Kreisverkehr West"). Neuabgrenzungen von
Vorrangzonen auf Ebene der Örtlichen Raumplanung sind unter Einhaltung der Bestimmungen
des § 7 (3) des REPROs vertieft zu begründen. In diesem Zusammenhang wird auch um
Richtigstellung der Erläuterungen auf Seite 4l, dass für Preding im Regionalplan keine
Vorrangzonen für Landwirtschaft festgelegt wurden, ersucht.

3) Für die Flächen nordwestlich der Volksschule in Preding soll nun augenscheinlich die bestehende
Örtliche Eignungszone neu mit einem baulichen Entwicklungsbereich für Wohnen überlagert
werden. Diese Änderung wird im Differenzplan des ÖEP 5.00 nicht dargestellt, ist derzeit aufgrund
der dort gegebenen Sport- und Freizeitanlagen nicht nachvollziehbar und wäre ua. unter
Berücksichtigung einer abfälligen Erhöhung von Nutzungskonflikten vertieft zu begründen.

4) Unter anderem im Teilraum „Wieselsdorf Bahnhof" wird im südlichen Bereich um Prüfung der
Zuordnungen/ Begründungen einzelner Entwicklungsgrenzen ersucht (hier zß siedlungspolitisch
Nr. 6 bzw. 2). Im Teilraum Wieseldorf Nord sind nicht nur Richtung Westen sondern auch Richtung
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Osten relative Entwicklungsgrenzen Nr. 7 „Gemeindegrenze" vorgesehen, weshalb generell eine
Überprüfung der Entwicklungsgrenzen des ÖEPs 5.00 angeregt wird.

5) Zu den im Entwicklungsplan als „Ersichtlichmachung" dargestellten „Ökologischen Korridoren" wird
unter Berücksichtigung der Festlegungen des ÖEP 4.00 bzw. des REPROs und iVm den zu diesen
nun teilweise festgelegten siedlungspolitischen Entwicklungsgrenzen Nr. 2
„Nutzungsbeschränkung übergeordnete Planung" um eine Prüfung ersucht. Bei entsprechenden
Festlegungen von „Grünverbindungen" im Wirkungsbereich der Gemeinde wären Adaptierungen
erforderlich.

6) Wieselsdorf Mitte - Hechtlweg: Um eine weiter fortschreitende, fingerförmige Baulandentwicklung in
den freien Kulturlandschaftsraum nördlich der Landesstraße auszuschließen, ist der bauliche
Entwicklungsbereich im ÖEP 5.00 Richtung Norden mit der derzeitig rechtskräftigen
Baulandfestlegung des FWP 4.00 idgF und mit einer absoluten Entwicklungsgrenze abzugrenzen.

7) Im nördlichen Anschluss an den Teilraum Wieselsdorf Nord wird nun augenscheinlich eine örtliche
Eignungszone Erholung neu festgelegt. Diese Neufestlegung ist entsprechend zu begründen.

Wortlaut-Erläuterungen

8) Die Vorgaben des REPROs hinsichtlich der Grünzonen von Gewässern sind analog den Bestimmungen
für Landwirtschaftliche Vorrangzonen in den Wortlaut der Verordnung und in die Erläuterungen
aufzunehmen.

9) Hinsichtlich der Festlegung von ergänzenden Sondernutzungen im Freiland innerhalb von baulichen
Entwicklungsbereichen wird zumindest in den Erläuterungen um eine Klarstellung ersucht, dass
bei Sondernutzungen mit Flächen über 3.000m2 im Entwicklungsplan eine Überlagerung des
baulichen Entwicklungsbereiches mit einer entsprechenden Eignungszone erforderlich ist.

10) Die Festlegung von «leinpreding als Örtlicher Siedlungsschwerpunkt ist auch unter Bßrücksichtigung
des Leifadens bzw. der im Anhang beiliegenden Checkliste für die Beurteilung von
Siedlungsschwerpunkten fachlich nicht nachvollziehbar und wird beeinsprucht. Entsprechend der
übermittelten Bestandsaufnahme befinden sich im Teilraum Kleinpreding augenscheinlich
weniger als 10 betriebsunabhängige Wohngebäude. Weiters gibt es entsprechend der
übermittelten Bestandsaufnahme neben der zentralen Kapelle augenscheinlich keine weitere
öffentliche oder private Einrichtung in diesem Siedlungsbereich. Zu den privaten Einrichtungen
wird im o.a. Leitfaden ausgeführt, dass jene Einrichtungen für die Beurteilung relevant sind, die
der Versorgung mit Gütern bzw. Dienstleistungen des täglichen Bedarfs dienen. Dieses Kriterium
erfüllen die in den Erläuterungen auf Seite 42 angeführten Betriebe (Stylistin, Hard- und Software
Unternehmen, Tischlerei und Elektrounternehmen) nicht, weshalb sie für die Beurteilung nicht
herangezogen werden können.

Aufgrund der vom Teilregionalen Versorgungszentrum abgesetzten, isolierten Lage wird auch die
fußläufige Erreichbarkeit von maximal 1.000m zu mindestens 2 Versorgungseinrichtungen
hinterfragt und ist iVm der Bestandsaufnahme auch diesbezüglich die Beurteilung in der im
Anhang beiliegenden Checkliste nicht hinreichend nachvollziehbar. Auf die Maßnahme zum
Sachbereich Bevölkerung und Demographie „Sicherung fußläufiger Erreichbarkeiten durch
konzentrierte Siedlungsentwicklung" (Seite 82 ÖEK) sowie auf die tabellarische Aufstellung der
fachlichen Erläuterungen auf Seite 50 des FWP wird hingewiesen, welchen im konkreten Fall
augenscheinlich nicht hinreichend entsprochen wird.

Dabei gibt es im Überörtlichen Siedlungsschwerpunkt mehrfach großflächige
Entwicklungspotentiale, weshalb - auch unter Berücksichtigung von in Kleinpreding
zwischenzeitlich bereits erfolgten Baulandfestlegungen außerhalb relativer Entwicklungsgrenzen
des ÖEP 4.00 - die mit Ausnahme zu angrenzenden Waldflächen nahezu ausschließliche
Abgrenzung mit relativen Entwicklungsgrenzen ebenfalls negativ beurteilt wird. Diesbezüglich sind
mit Hinweis auf die Vorgaben des REPROs für den Landschaftsteilraum „Außeralpines Hügelland"
auch die Ausführungen bzw. Beurteilungen in der Umwelterheblichkeitsprüfung zum
Themenbereich Landschaft / Erholung nicht hinreichend nachvollziehbar und sind dort auch
Ergänzungen hinsichtlich der Relevanz des Lebensraumkorridors erforderlich, sodass in der
Zusammenschau die Neufestlegung des Örtlichen Siedlungsschwerpunktes beeinsprucht wird.

11) Das Örtliche Entwicklungskonzept und der Entwicklungsplan 4.00 wurden von der Stmk.
Landesregierung genehmigt, weshalb um Prüfung der Ausführungen im Vorwort ersucht wird.
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12) In den Erläuterungen auf Seite 37 werden Vorgaben für den REPRO-Teilraum Siedlungs- und
Industrielandschaften angeführt, weshalb um eine Prüfung ersucht wird, in wie weit diese
relevant sind.

13) Zu den Maßnahmen hinsichtlich PV-Freiflächenanlagen (mehr als 100m2 Kollektorfläche) im
Sachbereich Energie wird auf die aktuelle Bestimmung des Stmk. ROG 2010 LGBI. 06/2020
hingewiesen. Eine entsprechende Adaptierung wird angeregt.

14) Die Erläuterungen zur Abwasserentsorgung (ÖEK und FWP) sind derzeit nicht nachvollziehbar - aus
ÖEK 4.00 - der Gemeindeabwasserplan ist derzeit nur als Entwurf vorhanden - Ziele: Umsetzung
der Vorgaben der Gemeindeabwasserpläne. Mit Hinweis auf die einleitenden Erläuterungen zu§ 6
Bauland des FWP 5.00 wird um Klarstellungen ersucht. Auf die in den FWP Erläuterungen auf Seite
82 angeführte Neufestlegung bzw. Aufhebung von Sanierungsgebieten Abwasser wird in diesem
Zusammenhang ebenfalls hingewiesen.

15) Auf Seite 88 wird um Prüfung der Benennung des Teilraumes D „Preding Nordwest und Schule (?)"
ersucht.

16) Eine Aufstellung der im Entwicklungsplan 5.00 für den Planungszeitraum von 15 Jahren bereits
festgelegten Potentiale für die unterschiedlichen Nutzungen (Wohnen, Zentrum,
landwirtschaftlich strukturierte Siedlungsgebiete etc.) ist im Sinne des § 22 (4) StROG im
Erläuterungsbericht auf Seite 104 „Flächenbedarf" zu ergänzen.

17) Zudem ist für den REPRO Teilraum „Außeralpines Hügelland" mit einschränkenden Vorgaben (20%-
Regelung) unter Berücksichtigung allenfalls zwischenzeitlich bereits erfolgter Bauland-
Neufestlegungen eine Aufstellung der in den jeweiligen Gebieten künftig noch gegebenen
Potentiale für die Siedlungsentwicklung erforderlich. Diese Aufstellung dient als Basis dafür,
wieviele m2 Bauland-Neufestlegungen für weitere Änderungen des FWP nach Rechtskraft der
Revision 5.00 künftig noch in den einzelnen Teilräumen zur Verfügung stehen.

18) Die Ausführungen und Annahmen zur Wohnbau-Bedarfsprognose und in Folge die Flächenbilanz
Wohnbau im FWP 5.00 sind hinsichtlich des künftigen Bedarfs von Wohneinheiten bzw.
unbebauter Baulandflächen in der Zusammsnschau u.a. mit den abschließenden Ausführungen
zur Bevölkerungsentwicklung auf Seite 80 des ÖEKs derzeit nicht nachvollziehbar, weshalb eine
Prüfung und ergänzende Erläuterungen, allenfalls auch Adaptierungen erforderlich sind. In diesem
Zusammenhang ist iVm relativ geringen 1,83ha unbebautem Kerngebiet auch die Begründung des
Faktors 3 für Nicht-Wohnnutzungen im Teilregionalen Zentrum zu vertiefen.

19) Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Überarbeitungen im Rahmen der Revision 5.00 wird ersucht,
Ausschnitte des ÖEP 4.00, von dessen zwischenzeitlichen Änderungen und auch die Evaluierung
der Entwicklungsziele des ÖEK 4.00 dem Anhang beizulegen.

Umweltprüfung - Differenzplan, Veränderungen im Vergleich:
20) Zum Teil wird um Überprüfung der Übereinstimmung der tabellarischen Bewertungen mit den

begründeten Ausnahmekriterien ersucht (zB Nr. 42 u. Eignungszonen UEP-Pflicht Nr. 101-106).

21) Zu ÖEP Diff. Nr. 38 Schmiedbach und ÖEP Diff. Nr. 102 Erholung Schmiedbach: Entsprechend den
Vorgaben des SAPROs Hochwasser sowie des REPROs sind grundsätzlich zu natürlich fließenden
Gewässern (u.a. beim Schmiedbach) Ufersteifen von mindestens 10m gemessen ab der
Böschungsoberkante von Baulandfestlegungen und teilweise auch von Sondernutzungen im
Freiland freizuhalten, weshalb diese Vorgabe im Grunde auch bereits bei den Festlegungen von
Entwicklungsgrenzen bzw. von baulichen Entwicklungsbereichen und teilweise auch bei der
Abgrenzung Örtlicher Eignungszonen zu berücksichtigen ist. Auf die Erläuterungen auf Seite 50
des ÖEK sowie auf die Ausführungen in der UEP, dass im Westen der Schmiedbach die
naturräumliche Grenze des Entwicklungsbereiches bildet und dass die Erweiterung anhand
vorhandener physischer Strukturlinien erfolgt, wird u.a. hingewiesen. Die Entwicklungsbereiche/ -
grenzen, allenfalls auch die Eignungszone, sind in diesem Sinne zu überarbeiten, wobei auch
Vorabstimmungen mit relevanten Dienststellen (Wasserwirtschaft/Naturschutz) erforderlich sind,
um u.a. darzulegen, dass keine Hochwassergefährdung gegeben ist bzw. dass gegebenen Falles
die Umsetzung eines Hochwasserschutzes im Sinne des SAPROs mit wirtschaftlich vertretbaren
Maßnahmen möglich ist. Auch die Ausführungen in der Umweltprüfung zu einzelnen
Themenclustern (u.a. überlagerte Funktionen Wohnen/Landwirtschaft) sind zu prüfen bzw. zui.o,
überarbeiten. Die im Entwicklungsplan entlang des Schmiedbaches mit Kreissymbolen
schematisch dargestellte „20m Zone grün entlang Gewässer" ist im Sinne der o.a. Ausführungen
nicht nachvollziehbar und wird in den vorliegenden Entwurfsunterlagen nicht begründet.
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22) Zu ÖEP Diff. Nr. 4l Koralmblick: Die Einwendung zu ÖEP Diff Nr. 38 ist sinngemäß auch bei dieser

Änderung zu berücksichtigen. Es ist daher vertieft darzulegen, warum bei dieser Änderung unter
Berücksichtigung des westlich verlaufenden Schmiedbaches von einer Übereinstimmung mit den
Vorgaben des SAPROs und des REPROs ausgegangen wird. Allenfalls sind Überarbeitungen der
Festlegungen und/oder Erläuterungen (UEP) erforderlich.

23) Zu ÖEP Diff. Nr. 44 und 45 Erweiterung Kreisverkehr Gewerbegebiet West und Nord: Im Örtlichen
Entwicklungsplan 4.00 wurden im Gewerbegebiet West Richtung Süden auf der von der
Landesstraße abgewandten Seite Entwicklungspotentiale bis zur damaligen Landwirtschaftlichen
Vorrangzone offengehalten, wobei diese Vorrangzone zwischenzeitlich Richtung Süden
verschoben wurde und hier daher nachvollziehbar aufgrund dieser geänderten
Planungsvoraussetzung nun die industriell/gewerbliche Nutzung erweitert werden soll. Aufgrund
dieser dann gegebenen Potentiale wird die aktuelle Erforderlichkeit der geplanten Erweiterungen
Richtung Westen für die industriell/gewerbliche Nutzung grundsätzlich hinterfragt.

Richtung Westen wurde im ÖEP 4.00 der Entwicklungsbereich mit dem Hochwasserabflussgebiet
des Schmiedbaches sowie mit der westlich daran angrenzenden Waldfläche nachvollziehbar
abgegrenzt. Dieser Wald stellt eine starke naturräumliche Grenze dar, sodass durch die geplante
bauliche Entwicklung Richtung Westen ein neuer Kulturlandschaftsteilraum beansprucht wird und
im Zusammenwirken mit der geplanten Nutzung mit negativen Auswirkungen auf das Straßen-,
Orts- und Landschaftsbild zu rechnen ist. Die Ausführungen zum Themenbereich Landschaft/
Erholung, dass es sich um eine geregelte und strukturierte Siedlungsentwicklung handelt, ist
aufgrund der Bestandssituation nicht nachvollziehbar. Dem entsprechend ist die Einstufung der
Erheblichkeit in der UEP für diesen Themenbereich, in dem keine Beeinträchtigung erwartet wird,
nicht schlüssig, weshalb die geplanten baulichen Entwicklungen westlich des Schmiedbaches
negativ beurteilt werden. Auch die Auswirkungen durch die geplante Nutzung von derzeitigen
Waldflächen werden in der UEP nicht hinreichend beurteilt.

Zum Schmiedbach ist zudem eine 10m breite Uferzone entsprechend den Vorgaben des SAPROs
und des REPROs einzuhalten, weshalb auch diesbezüglich Einwand erhoben wird.

Der Änderungsbereich Nr. 44 liegt nochmals weiter isoliert von den anderen Erweiterungsflächen
auf der gegenüberliegenden Seite der Landesstraße, wird Richtung Osten von einer
strukturbildenden Gehölzinsel begrenzt und stellt somit aus westlicher Richtung kommend auch
dieser Bereich einen im Grunde bislang freien Kulturlandschaftsraum dar. Entsprechend den
Darstellungen des GIS Stmk. fällt hier zudem Richtung Osten das Gelände prägnant ab und liegt
diese Fläche in einer für Gewerbenutzungen benachteiligten klimatischen Lage, weshalb die
Festlegung einer relativen Entwicklungsgrenze Richtung Osten nicht nachvollziehbar ist. Die
Beurteilungen der UEP zum Themencluster Mensch/Gesundheit wären hinsichtlich möglicher
Auswirkungen aufWohnnutzungen zu vertiefen.

Die geplanten Erweiterungen des baulichen Entwicklungsbereiches westlich des Schmiedbaches
werden daher in der Zusammenschau negativ beurteilt, zumal es auch nicht nachvollziehbar ist,
warum bei diesen Entwicklungen von einer Übereinstimmung mit den Raumordnungsgrundsätzen
und -zielen ausgegangen wird.

24) Zu ÖEP Diff. Nr. 14 Wieselsdorf Landesstraße Süd: Östlich soll nunmehr anstatt einer bisher absoluten
eine relative Entwicklungsgrenze zur östlichen „Grünverbindung" festgelegt werden, wodurch
möglicherweise die Qualität dieser Grünverbindung negativ beeinflusst wird. Auf die Maßnahmen
gemäß § 4 (2) Z2 u. Z3 des ÖEK 5.00 sowie auf die entsprechenden Erläuterungen (Vermeidung
von Baulandfestlegungen in lärmbelasteten Gebieten) wird in diesem Zusammenhang
hingewiesen.

Aufgrund der gegebenen Immissionsbelastung (vgl. zB die Rücknahme des östlichen
Änderungsbereiches Nr. 15, die ua. mit der Lärmbelastung durch die Landesstraße begründet wird
und unter Berücksichtigung der gebotenen Gleichbehandlung) ist auch hier eine mögliche
Baulandfestlegung mit Hinweis auf die Bestimmungen der §§ 28 u. 29 StROG 2010 negativ zu
beurteilen.

25) Zu ÖEP Wieselsdorf Nord/West Diff. Nr. 09 und 07: Entsprechend den Vorgaben des SAPROs
Hochwasser sowie des REPROs sind grundsätzlich zu natürlich fließenden Gewässern (hier
Vorfluter) Ufersteifen von mindestens 10m gemessen ab der Böschungsoberkante von
Baulandfestlegungen und teilweise auch von Sondernutzungen im Freiland freizuhalten, weshalb
diese Vorgabe im Grunde auch bereits bei den Festlegungen von Entwicklungsgrenzen bzw. von
baulichen Entwicklungsbereichen und teilweise auch bei der Abgrenzung Örtlicher Eignungszonen
zu berücksichtigen ist. Die Entwicklungsbereiche/-grenzen sind in diesem Sinne zu überarbeiten
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bzw. klarzustellen, zumal der in den Erläuterungen angeführte „Versatz gem. SAPRO Hochwasser"
iVm den Neuabgrenzungen von konkreten baulichen Beständen im Entwicklungsplan und
Differenzplan nicht erkennbar ist.

26) Unter Berücksichtigung der naturräumlichen Gegebenheiten und der Reliefkarte des GIS Steiermark
wird im Teilraum Gantschenberg zumindest in Teilbereichen die relative Entwicklungsgrenze
Richtung Süden hinterfragt und eine Prüfung als erforderlich erachtet. Eine Begründung für die
Änderung der nördlichen, nunmehr relativen siedlungspolitischen Entwicklungsgrenze ist
ebenfalls zu ergänzen.

27) ÖEP Diff. Nr. 30: Die geplante Erweiterung im Teilraum Neuberg Richtung Nordwesten wird unter
Berücksichtigung des baulichen Bestandes iVm den derzeit gegebenen Festlegungen, der
getrennten Erschließung vom bestehenden östlichen Entwicklungsbereich sowie aufgrund der
exponierten Lage beeinsprucht. Sämtliche Grundstücke im nun geplanten Erweiterungsbereich
sind bereits bebaut, weshalb eine bauliche Entwicklung auf Grundlage der Freilandbestimmungen
grundsätzlich nicht ausgeschlossen ist. Die wesentlich geänderte Planungsvoraussetzung zu der
bisher gegebenen Situation ist derzeit nicht hinreichend nachvollziehbar. Auf das Entwicklungsziel
des ÖEK 5.00 der Tendenz der Zersiedelung von Außenlagen entgegen zu wirken, wird in diesem
Zusammenhang hingewiesen.

Richtung Norden entlang der mittleren Zufahrtsstraße wird augenscheinlich eine derzeit absolute
Entwicklungsgrenze des ÖEP 4.00 ohne entsprechende Darstellung im Differenzplan nunmehr als
relative Entwicklungsgrenze festgelegt. Auch diese Änderung ist entsprechend zu begründen,
allenfalls zurückzunehmen.

28) Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklungsgrenzen ist im Teilraum Neupreding die nun
geplante Neuordnung der absoluten bzw. relativen Entwicklungsgrenzen Richtung Osten vertieft
zu begründen. Hinsichtlich der Änderung Steinfeldstraße wird um Prüfung der Nummerierung in
den Erläuterungen (47?) ersucht.

29) Eignungszone/Sondernutzung Reitstall Stoiser: Grundsätzlich sind die Begründungen für die nun
geplanten Erweiterungen der Eignungszone zu vertiefen. Aufgrund des östlich verlaufenden
Kleinen Predingbaches wird zudem auf die Einhaltung der Vorgaben des REPROs und des SAPROs
u.a. hinsichtlich Abflusshindernisse hingewiesen und sind allenfalls Adaptierungen der
Abgrenzungen erforderlich. Hinsichtlich der Grünzone zum Bach wird auch um Prüfung der
Ausführungen in der UEP (ÖEK Seite 151) ersucht. Weiters sind in der UEP ergänzende
Ausführungen zur Relevanz des Lebensraumkorridors erforderlich. Um u.a. mit Hinweis auf die
Vorgaben des REPROs für den Landschaftsteilraum „Außeralpines Hügelland" negative
Auswirkungen auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild durch bauliche Anlagen - insbesondere
östlich der Landesstraße für den Bereich der zeitlichen Folgenutzung Freiland - in der neuen
Sondernutzung im Freiland zu minimieren, wird für Teilflächen ein Ausschluss für die Errichtung
von Gebäuden für dauerhafte Nutzungen als erforderlich erachtet.

Zum FWP

30) Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche inhaltliche Einwendungen betreffend das ÖEK auch im
FWP zu berücksichtigen sind.

31) Der unterschiedlich tiefe Verlauf der Lärmisophonen in der Plandarstellung zB Blatt AP12-3 im Bereich
Wieselsdorf nördlich und südlich der L617 ist nicht nachvollziehbar. Eine Prüfung bzw. ergänzende
Erläuterung ist erforderlich.

32) Generell sind unbestimmte Abgrenzungen von Bauland und von Sondernutzungen im Freiland zu
kotieren und Gebäudenachträge auf zwischenzeitlich offensichtlich bereits bebauten
Grundstücken zu ergänzen (vgl. zB Gst. 604/5 KG Preding).

33) Im Bereich des Sportplatzes in Preding wird um Prüfung der Ersichtlichmachung einer Waldfläche
ersucht.

34) Hinsichtlich der im Wortlaut angeführten Bodendenkmale und archäologischen Fundstätten wird um
Prüfung der Plandarstellung ersucht. Auch weitere Ersichtlichmachungen sind gegebenen Falles
hinsichtlich ihrer Aktualität zu prüfen und allenfalls zu ergänzen.

35) In der Legende des Flächenwidmungsplanes ist bei den Tierhaltungsbetrieben ein Verweis auf die
Räumliche Bestandsaufnahme zu ergänzen.

36) In § 4 (2) wird um Prüfung des Verweises auf § 3 (4) ersucht.
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37) Bei den Aufschließungsgebieten (12) und (14) wird um eine Klarstellung ersucht, was mit der
Zielsetzung für die Bebauungsplanung „Straßenquerschnitt Schlossstraße" gemeint ist.

38) Aufgrund der Lage im lärmbelasteten Bereich der Landesstraße ist beim Aufschließungsgebiet (15)
auch ein entsprechendes Aufschließungserfordernis zu ergänzen. Hinsichtlich der Beurteilung der
Immissionsbelastung wird generell um Prüfung der Aktualität der Ausgangsdaten
(Beobachtungsjahr 2014? vgl. auch ÖEK 5.00 Seite 57) ersucht.

39) IVm der Wortlautfestlegung wird beim Aufschließungsgebiet (16) um Prüfung der Abgrenzungen in
den Plandarstellungen des FWP und des Zonierungsplanes ersucht.

40) Hinsichtlich der Aufschließungsgebiete (26), (27) und (28) - gemäß Plandarstellung) wird auf die
entsprechende Einwendung zum Örtlichen Entwicklungskonzept verwiesen.

4l) Bei den Aufschließungsgebieten (27) bis (29/30) wird um eine Prüfung des Wortlautes iVm der
Plandarstellung ersucht.

42) Entsprechend der beiliegenden Bestandsaufnahme sind ua. bei den Aufschließungsgebieten (2) und (6)
Grundstücke zum Teil bereits bebaut, weshalb für diese Flächen jeweils die Fortführung des
Aufschließungsgebietes hinterfragt wird. Gebäudenachträge sind im Plan zu ergänzen. Beim
Aufschließungsgebiet (6) wird zudem um Prüfung der Wortlautfestlegungen ersucht.

43) Für die Aufschließungsgebiete (07) und (23) wird im Wortlaut die Verpflichtung zur Erstellung eines
Bebauungsplanes festgelegt. Diese Verpflichtung findet sich jedoch nicht in der
Bebauungsplanzonierung (vgl. § 11 und Plan) und ist daher auch dort zu ergänzen. Zudem ist beim
Aufschließungsgebiet (07) das Aufschließungserfordernis „ggf Umsetzung von
Immissionsschutzmaßnahmen" aufgrund der Lage außerhalb lärmbelasteter Bereiche der
Landesstraße derzeit nicht nachvollziehbar und wird daher um eine entsprechende Klarstellung -
allenfalls iVm dem Vorrang für die Standortentwicklung der Holzindustrie - ersucht bzw. eine
Prüfung angeregt.

44) Zum Aufschließungsgebiet (10) wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 40 (4) Z4 StROG beim
Erfordernis einer „Grundumlegung" die Erlassung eines Bebauungsplanes jedenfalls zu erfolgen,
hat. Es wird um eine Prüfung ersucht.

45) Hinsichtlich des Aufschließungsgebietes (13) wird auf die entsprechende Einwendung zum Örtlichen
Entwicklungskonzept verwiesen. Die Bauland-Neufestlegungen auf bislang unbebauten
Grundstücken werden auch unter Berücksichtigung der Vorgaben der Regionalplanung
beeinsprucht.

46) Aufgrund der teilweisen Lage im Hochwasserabflussbereich HQ30/100 wird für die Sondernutzung im
Freiland auf Grundstück 639 der KG Preding im Sinne der Vorgaben des SAPROs ein Ausschluss für
die Errichtung von baulichen Anlagen, die Abflusshindernisse darstellen können, als erforderlich
erachtet. Generell wird im Wortlaut um Prüfung angeführter Grundstücksnummern, ua. bei den
Sondernutzungen, ersucht.

47) Die Festlegung der Sondernutzung im Freiland Sportplatz im Bereich des Grundstückes 1693 der KG
Tobis (gemäß FWP 4.00 mit zeitlicher Folgenutzung Freiland?) wird hinterfragt.

48) Zu § 10 „Maßnahmen zur aktiven Bodenpolitik" wird darauf hingewiesen, dass jene Grundeigentümer,
für deren unbebaute Baulandflächen im Zuge der Beschlussfassung eine Bebauungsfrist festgelegt
werden soll, vorab nachweislich darüber zu verständigen bzw. anzuhören sind. (Absprache mit
GDE - nachtelefonieren betreffend vertrage)

49) Gemäß § 40 (2) Stmk. ROG 2010 ist mit der Bebauungsplanung eine den Raumordnungsgrundsätzen
entsprechende Entwicklung der Struktur und Gestaltung des im FWP ausgewiesenen Baulandes
anzustreben. Die nun geplanten Aufhebungen eines Bebauungsplanes bzw. von
Bebauungsrichtlinien - insbesondere für zum Teil noch unbebaute Industrie- und Gewerbegebiete
unmittelbar an der Landesstraße - wird im Sinne der oa. Festlegungen des StROG iVm den
bisherigen öffentlichen Interessen und Zielsetzungen der Gemeinde für diese Planungsgebiete vor
allem hinsichtlich künftig fehlender gestalterischer Vorgaben für die weitere bauliche Entwicklung
beeinsprucht. In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass es zu keinen
Ungleichbehandlungen zwischen bereits bebauten und bislang noch unbebauten Grundflächen in
Gebieten mit Bebauungsrichtlinien kommen darf, zumal bereits bebaute Flächen unter
einschränkenden Vorgaben konsumiert wurden. Dahingehend sind ergänzende Begründungen
oder Festlegungen bzw. allenfalls auch Änderungen der Bebauungsplanzonierung erforderlich.
Zudem wird in den Erläuterungen um Prüfung der Auflistung der rechtskräftigen Bebauungspläne
ersucht (vgl. ua. BOS.O-OOa „Hirschmugl Neuerlassung) und sind ergänzende Begründungen
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erforderlich, warum für Teilbereiche, für die in der Bebauungsplanzonierung des FWP 4.00
offensichtlich die Erstellung von Bebauungsplänen vorgesehen war (dort ua. B, P iVm 08), diese
Verpflichtung nunmehr nicht weiter fortgeführt werden soll.

50) Generell sind insbesondere bei großflächigen FWP-Änderungen die öffentlichen Interessen vertieft
darzulegen (u.a. FWP-Diff. Nr. 7, 14b, 20, 78).

51) Im Differenzplan des FWP wird im Bereich des Grundstückes 106/3 der KG Tobis die Neufestlegung
eines Dorfgebietes dargestellt, die jedoch offensichtlich im Auflageplan nicht berücksichtigt
wurde. Es wird um eine Klarstellung ersucht.

52) Bei den FWP-Änderungen Nr. 32, 46, 47 und 91 wird um Prüfung der in den Erläuterungen
angeführten Dichten ersucht.

53) Zu den FWP-Änderungen Nr. 45 in Neuberg Nr. 51 in Kleinpreding und Nr. 97 Erweiterungen
Gewerbegebiet Kreisverkehr West wird auf den jeweiligen Einwand zum Entwicklungskonzept
verwiesen.

54) Die FWP-Diff. Nr. 72 wird auf dem Blatt AQ12-2 doppelt angeführt (WA und 11), weshalb um eine
Prüfung ersucht wird.

55) Die FWP-Änderung Nr. 13 mit der Festlegung eines Industriegebietes l in unmittelbarem Anschluss an
ein Allgemeines Wohngebiet beim Bahnhof Wieselsdorf wird unter Berücksichtigung allfälliger
Immissionen u.a. iVm dem Raumordnungsgrundsatz zur weitgehenden Vermeidung gegenseitiger
nachteiliger Beeinträchtigungen beeinsprucht. Dahingehend wird auch die Fortführung des
bereits bestehenden Industriegebietes l östlich des Bahnhofs Wieselsdorf hinterfragt. Bei diesem
ist im Plan zudem eine Prüfung der Festlegung des Sanierungsgebietes Hochwasser erforderlich.

Um eine vorbehaltlose Abwicklung des Genehmigungsverfahrens zu gewährleisten ergeht die
Aufforderung, die vorangeführten Einwendungen und Anmerkungen durch Korrektur und Ergänzung der
Unterlagen entsprechend zu berücksichtigen.

n-'.r."
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Gemeinderatsbeschluss vom 08.03.2022 & 12.07.2022

Die Punkte der Einwendung werden wie folgt behandelt und begründet:

Zum ÖEK

Zu l. Dem Einwand wird stattgegeben. Ergänzungen sowie Vorgaben gem. Planzeichenverordnungen werden
geprüft und in den Beschlussunternahmen ergänzt bzw. richtiggestellt.

Zu 2. Dem Einwand wird stattgegeben, die Entwicklungsgrenzen in Bereichen von landwirtschaftlichen
Vorrangzone wurden mit absoluten siedlungspolitischen Grenzen Nr. 2 neu angegrenzt und wurden
dazu Anhörungen durchgeführt. Von Seiten der Aufsichtsbehörde kam im Zuge des
Anhörungsverfahrens diesbezüglich kein Einwand.

Die Erläuterungen auf Seite 4l werden richtiggestellt.

Zu 3. Eine Überlagerung mit der Wohnfunktion wird nicht fortgeführt. Der Fehler in der Plandarstellung des
Entwicklungsplanes wird behoben.

Zu 4. Dem Einwand wird stattgegeben. Die Nummerierung der Entwicklungsgrenzen wird überprüft und in
den Beschlussunterlagen ggf. entsprechend richtiggestellt.

Zu 5. Dem Einwand wird stattgegeben. Entsprechend den Festlegungen aus dem Örtlichen Entwicklungen
4.00 werden die Entwicklungsgrenzen als absolute naturräumliche Entwicklungsgrenzen Nr. l
fortgeführt und wurde eine Anhörung durchgeführt. Von Seiten der Aufsichtsbehörde kam im Zuge des
Anhörungsverfahrens diesbezüglich kein Einwand.

Zu 6. Dem Einwand wird stattgegeben. Der Entwicklungsbereich wird mit absoluten Entwicklungsgrenzen Nr.
5 abgegrenzt und wurde eine Anhörung durchgeführt. Von Seiten der Aufsichtsbehörde kam im Zuge
des Anhörungsverfahrens kein Einwand.

Zu 7. Da eine Ausweisung von Eignungszonen/Vorrangzonen für Flächen unter 3.000 m2 nicht erforderlich ist,
wird die Neufestlegung in den Beschlussunterlagen nicht weitergeführt.

Zu 8. Dem Einwand wird stattgegeben, die Vorgaben des REPROs werden in den Beschlussunterlagen ergänzt.

Zu 9. Dem Einwand wird stattgegeben, eine Klarstellung im Erläuterungsbericht wird vorgenommen.

Zu 10. Dem Einwand wird stattgegeben. Der Örtliche Siedlungsschwerpunkt „Kleinpreding" wird nicht
weitergeführt. Aufgrund der bereits in zwischenzeitlichen Änderungsverfahren festgelegten
Baulanderweiterungen sind weitere Baulandfestlegungen aufgrund der Bestimmungen des REPRO nur
mehr sehr eingeschränkt möglich. Das zulässige Ausmaß von maximal 20% des bestehenden Baulandes
wurde dementsprechend bereits überwiegend ausgeschöpft und die Entwicklungsgrenzen werden
entsprechend angepasst.

Zu 11. Das Vorwort wurde noch einmal eingehend geprüft und richtiggestellt.

Zu 12. Eine Prüfung ist erfolgt und wird der Passus entsprechend gestrichen.

Zu 13. Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich PV Anlagen erfolgen Adaptierungen und
Ergänzungen entsprechend der nunmehr neuen Erkenntnisse bzw. Leitfäden.

Zu 14. Dem Einwand wird stattgegeben und die Erläuterungen werden richtiggestellt.

Zu 15. Die Benennung des Teilraumes D zu „Kreisverkehr West" wird in den Beschlussunterlagen richtiggestellt.

Zu 16. Dem Einwand wird stattgegeben, eine Ergänzung wird in den Erläuterungen der Beschlussunterlagen
ergänzt.

Zu 17. Dem Einwand wird stattgegeben, der rechnerische Nachweis (Basis) auf Grundlage der einschränkenden
Vorgaben wird in den Beschlussunterlagen ergänzt.

Zu 18. Dem Einwand wird stattgegeben, die Wohnbau-Bedarfsprognose wird überarbeitet und harmonisiert.
Ein Ausschluss von Wohnnutzung im Kerngebiet wird im Flächenwidmungsplan festgelegt. Der Faktor 3
wird überarbeitet.

Zu 19. Dem Einwand wird teilweise stattgegeben. Die Ausschnitte des ÖEP 4.00 werden in den Anhängan
ergänzt.
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Zu Umweltprüfung - Differenzplan, Veränderungen im Vergleich:

Zu 20. Dem Einwand wird stattgegeben, eine Überprüfung und Richtigstellung erfolgt in den
Beschlussunterlagen.

Zu 21. Der Einwand wir mit folgender Begründung abgewiesen:

Es handelt sich um ein innerörtliches Entwicklungsgebiet, durch welches der Schmiedbach, ein sehr
kleiner Wiesenbach mit sehr geringem Einzugsberiech, und folglich geringem Schadenspotential
verläuft. Durch eine zu kleine Verrohrung unter der Schloßbergstraße kam es nach einer Verklausung zur
einem Rückstau Richtung Norden. Dieser Sachverhalt wurde in Hochwasseranschlaglinien dokumentiert,
die nach der vorliegenden Aktenlage im Flächenwidmungsplan 2.00 (ca. 1992) ersichtlich gemacht
wurden, wobei die Dokumentation einer diesbezüglichen Untersuchung weder in der Gemeinde noch
beim Land Steiermark aufliegt. Die Verrohrung wurde auf Grundlage einer wasserrechtlichen
Bewilligung vergrößert und südlich der Schloßbergstraße zum Teil auch geöffnet, sodass dieses Problem
einer wasserbautechnisch korrekten Lösung zugeführt wurde. Da das Kleingewässer auf keinem eigenen
Grundstück verläuft und auch bis zum Ursprung bei den Teichen auf den Grundstücken 544 und 548/4
zum Teil auch aus dem Luftbild kaum erkennbar ist, liegt keine vermessene Böschungskante vor.

Aus diesen Gründen wurde im Entwicklungsplan von der Festlegung naturräumlicher Grenzen zum
Gewässer hin mangels Verortbarkeit Abstand genommen. Auf der Ebene des Flächenwidmungsplanes ist
das Sachprogramm Hochwasserschutz LGBI. 117/2005 anzuwenden, insbesondere §4 (2) und (4). Um
auf der Ebene des Örtlichen Entwicklungsplanes dennoch klar zu legen, dass hier eine Konkretisierung
auf der Ebene des Flächenwidmungsplanes erforderlich ist, wird diese Entwicklungs- bzw.
Widmungsbeschränkung mittels einer Symbolgrafik dargestellt. Eine diesbezügliche Ergänzung erfolgt
neben der Legende nun auch noch in derTeilraumbeschreibung. Eine Baulandfestlegung kann erst nach
entsprechender Vermessung der Böschungskante unter Einhaltung des Freihaltebereiches laut SAPRO
erfolgen.

Zu 22. Es erfolgte lediglich die Festlegung einer Entwicklungsgrenze, die auf Grundlage der für den
Entwicklungsplan vorliegenden Planungsgrundlagen (Orthofoto und Kataster) einen Abstand von mind.
15m von der Böschungskante des Gewässers einhält. Eine Baulandfestlegung kann erst nach
entsprechender Vermessung der Böschungskante unter Einhaltung des Freihaltebereiches laut SAPRO
erfolgen

Zu 23. Dem Einwand wird stattgeben. Der bauliche Entwicklungsbereich wird im Örtlichen Entwicklungsplan
reduziert. Im Flächenwidmungsplan erfolgt eine äquivalente Reduktion des geplanten Baulandes. Die
Entwicklungsgrenze wird entgegen dem Auflageentwurf in den Beschlussunterlagen als absolute
Entwicklungsgrenzen fortgeführt.

Zu 24. Dem Einwand wird stattgegeben. Die relative Entwicklungsgrenze wird als absolute Entwicklungsgrenze
weitergerührt. Eine Anhörung wurde durchgeführt und kam von Seiten der Aufsichtsbehörde im Zuge
des Anhörungsverfahrens diesbezüglich kein Einwand.

Zu 25. Dem Einwand wird teilweise stattgeben.

Zu Diff Nr. 09: Die Neuabgrenzung wird unter Berücksichtigung des SAPRO Hochwasser bzw. REPROs
nicht weitergeführt. Unter Einhaltung des 10 m Uferstreifens erfolgt eine Reduktion des baulichen
Entwicklungsbereiches.

Zu Diff Nr. 7: Im Sinne der Einwendung wird die geplante Anpassung des baulichen
Entwicklungsbereiches nicht weitergeführt. Die Festlegungen aus dem Örtlichen Entwicklungsplan 4.00
bleiben aufrecht. Die Vorgaben des SAPRO werden eingehalten. Eine Anhörung wurde durchgeführt und
es wurde von Seiten der Aufsichtsbehörde im Zuge des Anhörungsverfahrens diesbezüglich kein
Einwand erhoben.

Zu 26. Dem Einwand wird teilweise stattgeben. Die Entwicklungsgrenzen wurden vertieft geprüft und unter
Berücksichtigung der naturräumlichen Gegebenheiten überarbeitet. Im Norden wurde keine relative
Entwicklungsgrenze neu festgelegt. Aus siedlungspolitischem Interesse wurde anstatt einer
naturräumlichen relativen Entwicklungsgrenze eine siedlungspolitische relative Entwicklungsgrenze
festgelegt.

Zu 27. Der Fehler in der Plandarstellung wird behoben. Die absolute Entwicklungsgrenze entlang der mittleren
Zufahrt wird im nördlichen Bereich in den Beschlussunterlagen gem. ÖEP 4.00 als absolute
siedlungspolitische Entwicklungsgrenze weitergeführt.
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Es handelt sich um einen Bereich mit praktisch vollständiger Bebauung im Freiland. Die bisher
unzureichende Zufahrt wurde adaptiert und es besteht nun eine vollständige Erschließung der
Bauplätze; eine Verkehrsfläche wurde im Flächenwidmungsplan festgelegt. Ziel der örtlichen Planung ist
es, das Siedlungsgebiet von Kleinpredingberg (Neuberg) durch eine kleinräumige kompakte Erweiterung
entlang der Hangkante fertig zu entwickeln. Es erschien daher wenig zweckmäßig, die Zuordnung zum
Freiland beizubehalten. Die vorhandene Bausubstanz ist nämlich teilweise so klein und auch veraltet,
dass es zweckmäßig ist, diese Altbauten durch Neubauten zu ersetzen, um ein geschlossenen
Siedlungsbild zu erreichen und so dem Anschein einer Zersiedelung visuell wirksam entgegen zu treten.

Zu 28. Die relativen Entwicklungsgrenzen werden in den Beschlussunterlagen als absolute Entwicklungsgrenzen
fortgeführt. Eine Anhörung wurde durchgeführt und kam von Seiten der Aufsichtsbehörde im Zuge des
Anhörungsverfahrens kein Einwand.

Die Nummerierungwird in den Erläuterungen richtiggestellt.

Zu 29. Dem Einwand wird stattgegeben. Der Eignungszone wird gem. den Vorgabe des SAPRO Hochwasser neu
abgegrenzt und die UEP überarbeitet. Gem. der Einwendung wird für die Sondernutzung östlich der
Landesstraße ein Ausschluss von baulichen Anlagen festgelegt.

Zum FWP
Zu 30. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 31. Dem Einwand wird stattgeben, es erfolgt eine Überprüfung der Lärmisophone und Richtiggestellung in
den Beschlussunterlagen.

Zu 32. Dem Einwand wird stattgegeben und Kotierungen sowie Gebäudenachträge ergänzt.

Zu 33. Dem Einwand wird stattgegeben die Ersichtlichmachung wurde überprüft und wird diese gestrichen.

Zu 34. Dem Einwand wird stattgegeben. Die Bodendenkmale und archäologischen Fundstätten werden geprüft
und ggf. richtiggestellt.

Zu 35. Dem Einwand wird sattgegeben und der Verweis in den Beschlussunterlagen ergänzt.

Zu 36. Der redaktionelle Mangel wird behoben.

Zu 37. Durch die zwischenzeitlich erfolgte Vermessung kann diese Zielsetzung für die Bebauungsplanung
entfallen.

Zu 38. Dem Einwand wird stattgegeben, das Aufschließungserfordernis wird in den Beschlussunterlagen
ergänzt. Zudem wurde in den Auflageunterlagen mit dem aktuelles Ausgangsdaten (Beobachtungsjahr
2016) gerechnet. Es erfolgt eine Richtigstellung in der Verordnung des Flächenwidmungsplanes.

Zu 39. Dem Einwand wird stattgeben, die Abgrenzungen werden überprüft und in den Beschlussunterlagen
harmonisiert.

Zu 40. Dem Einwand wird stattgegeben und der bauliche Entwicklungsbereich sowie die Festlegungen im
Flächenwidmungsplan wurden reduziert, (vgl. Einwendungsbehandlung zu Punkt 23).

Zu 4l. Dem Einwand wird stattgegeben, die Nummerierung im Wortlaut des Flächenwidmungsplanes wird
harmonisiert.

Zu 42. Zu Aufschließungsgebiet Nr. 2: Dem Einwand wird stattgegeben. Die Aufschließungserfordernisse sind
erfüllt, die Überführung ins vollwertige Bauland erfolgt in den Beschlussunterlagen. Eine vertiefte
Begründung wird ergänzt.

Zu Aufschließungsgebiet Nr. 6: Es ist lediglich l Grundstück bebaut. Das Aufschließungsgebiet wird
überwiegend fortgeführt. Für das bereits bebaute Grundstück wird in den Beschlussunterlagen
vollwertiges Bauland festgelegt. Eine vertiefte Begründung wird ergänzt.

Zu 43. Zu Aufschließungsgebiet Nr. 07: Aufgrund der Baulandreduktion entfällt die Verpflichtung zur Erstellung
eines Bebauungsplanes. Betreffend der Lärmsituation wird ein Aufschließungserfordernis festgelegt.

Zu Aufschließungsgebiet Nr 23: Die Verpflichtung zur Erstellung eines Bebauungsplanes wird im
Zonierungsplan ergänzt.

Zu 44. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt eine Richtigstellung und wird nunmehr ggf.
„Neuordnung" als Aufschließungserfordernis festgelegt.

Zu 45. Dem Einwand wird stattgegeben. Das Aufschließungsgebiet Nr. 13 wird aufgrund der Vorgaben der
Regionalplanung nicht fortgeführt.

.'Sfe
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Zu 46. Die Sondernutzung im Freiland wurde zur Errichtung eines Schwimmteiches im Zuge einer
zwischenzeitlichen Änderung in Abstimmung mit der Baubezirksleitung festgelegt (vgl. FWP Änderung
4.12, Fall A) und von der Aufsichtsbehörde nicht beeinsprucht. Darüber hinaus befinden sich bereits
bauliche Anlagen innerhalb der Sondernutzung.

Zu 47. Die Sondernutzung im Freiland Sportplatz wird nicht fortgeführt. Eine Anhörung wurde durchgeführt
und kam von Seiten der Aufsichtsbehörde im Zuge des Anhörungsverfahrens diesbezüglich kein
Einwand.

Zu 48. Dem Einwand wird stattgegeben. Die Grundeigentümer gem. Anhang zum Flächenwidmungsplan
„Maßnahmen zur aktiven Bodenpolitik" wurden hinsichtlich der geplanten Befristung nachweislich
verständigt.

Zu 49. Dem Einwand wird stattgegeben. Die Bebauungsrichtlinie „Gewerbegebiet West" wird fortgeführt. Eine
Anhörung wurde durchgeführt und kam von Seiten der Aufsichtsbehörde im Zuge des
Anhörungsverfahrens diesbezüglich kein Einwand.

Zu 50. Dem Einwand wird stattgegeben. Es erfolgten vertiefte Darlegungen der öffentlichen Interessen in den
Beschlussunterlagen.

Zu 51. Das ursprüngliche Planungsinteresse wurde zurückgezogen jedoch fälschlicher Weise im Differenzplan
weiterhin als Neufestlegung dargestellt. Im Zuge der Auflage erfolgte ein neuerliches Planungsinteresse
für das ggst. Grundstück. Eine Anhörung wurde durchgeführt und grundsätzlich von Seiten der
Aufsichtsbehörde nicht beeinsprucht. Die Darstellung im Differenzplan bleibt nun aufgrund der nun
doch erfolgten Festlegung aufrecht.

Zu 52. Dem Einwand wird stattgegeben; eine Überprüfung und Richtigstellung sind erfolgt.
Zu 53. Zu FWP Diff Nr. 45 vgl. Einwendungsbehandlung zu Nr.27.

Zu FWP Diff Nr. 51: Das Aufschließungsgebiet wird in den Beschlussunterlagen aufgrund der
Bestimmungen des REPRO nicht weitergeführt.

Zu 54. Die Diff Nr. 71 im Bereich der Holzindustrie wird richtiggestellt. Die Nr. 71 im Bereich des Allgemeinen
Wohngebietes entfällt aufgrund einer Einwendung der A14.

Zu 55. Der Fehler in der Plandarstellung wird richtiggestellt. Der Antrag erfolgte auf Gewerbegebiet und wird in
den Beschlussunterlagen das Gewerbegebiet weitergeführt.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, die eingebrachten Einwendungen und Stellungnahmen in
vorgebrachten Form zu beschließen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

der



16

Amt der Stmk. Landesregierung
Abteilung 16 -Verkehr und Landeshochbau
Stempfergasse 7
8010 Graz

GZ

Betreff

Bezug

ABT16-174311/2021-3 Nr. AU-Ö-05

h

Marktgemeinde Preding
Revision zum Örtlichen Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan 5.00
Schriftliche Beantwortung der Einwendungen im Rahmen der öffentlichen Auflage

Einwendung im Rahmen der Auflage vom 18.06.2021

--1

Einwendung
Zur geplanten Änderung der Raumordnungspläne erhebt die Abteilung 16, Verkehr und Landeshochbau, in
Abstimmung mit der Baubezirksleitung Südoststeiermark, einen Einwand.
l. Allgemeines
l. Lärm: Die Abteilung 16 spricht sich gegen die Neuausweisung von Wohnbauland innerhalb des
lärmbelasteten Bereiches des Landesstraßennetzes aus.
2. Oberflächenwässer: Für Flächen, die im Einzugsbereich der Landesstraßen liegen, sind fachkundige
Oberflächenentwässerungskonzepte auszuarbeiten, dabei ist zu beachten, dass die Entwässerungsanlagen der
Landesstraßen nicht in Anspruch genommen werden dürfen. Dies gilt auch für Überläufe aus privaten
Retentionsanlagen.
3. ÖV: Auf Straßen, in denen Linienverkehr besteht, dürfen keine einengenden oder behindernden
Straßeneinbauten oder -anlagen, wie z. B. Schwellen, Polier, Begegnungs- oder Fußgängerzonen, vorhanden
sein. Alle derartig bestehenden Anlagen und Maßnahmen sind auf Konformität mit dem öffentlichen
Linienverkehr zu überprüfen. Es müssen adäquate fußläufige Verbindungen einschließlich Querungen zu den
Haltestellen vorhanden sein oder hergestellt werden. Im Rahmen des gg. Verfahrens sind die notwendigen
Voraussetzungen dafür zu schaffen, Z.B. durch Festlegung von Freihalteflächen.
4. Baulandgrenzen: Baulandgrenzen sind innerhalb des Baulandes so weit von den Landesstraßen abzurücken,
dass Ausbau- und Adaptierungsmaßnahmen an den Straßen (z. B. Geh- und Radwege, Busbuchten,
Abbiegestreifen etc.) problemlos möglich sind. Das bedeutet am untergeordneten Straßennetz (ab Kategorien
D absteigend laut RVK oder RMP) ein Abrücken um mindestens 6m, ansonsten 10 Meter. Diese Freihalteräume
sind erforderlich, um künftige Adaptierungen am Landesstraßennetz zu ermöglichen, wie Z.B. Geh- und
Radwege, Busbuchten, Linksabbiegestreifen, Kreuzungsausbauten, etc, was letztlich eine geordnete
Gemeindeentwicklung sichert.
Zusätzlich ist auf den gesetzlichen Freihaltebereich laut Landes- Straßenverwaltungsgesetz (15m) zu verweisen,
der von der Landesstraßenverwaltung im Anlassfall verlangt werden kann.

5. GRW: Bei der Erweiterung von Bauland sind fußläufige Verbindungen und attraktive
Radverkehrsbeziehungen herzustellen. Im Rahmen dieser Änderung sind die notwendigen Flächen freizuhalten.
6. Standfestigkeit: Für Hanglagen an Landesstraßen sind erforderlichenfalls Standsicherheitsnachweise zu
verlangen, mit denen der Nachweis zu erbringen ist, dass keine Gefährdung für die Landesstraßen zu erwarten
ist.

II.ÖEK
Die Trasse der L601 „Abschnitt Frauental" wurde nicht ersichtlich gemacht. Der beigeschlossene Plan der IKK
ZT-GmbH ist zwingend zu berücksichtigen.

Differenzplan
„N"AllinR:
Der Ausweisung einer relativen Entwicklungsgrenze Richtung Eisenbahn wird nur unter vorherigem Nachweis
der ausreichenden Lärmfreiheit zugestimmt.
„ P "_Ga ntschenbergundsüdl ich von Diff.plan Nr. 19 :
Es ist zu erläutern, wie die Ausweisung des irnmissionsbelasteten Bereiches- Lärm von Straße zu verstehen ist.
Diff.-plan Nr. 10:
Der Erweiterung innerhalb des lärmbelasteten Bereiches wird nicht zugestimmt.
Diff.-plan Nr. 16:
Der Erweiterung innerhalb des lärmbelasteten Bereiches (Eisenbahn) wird nicht zugestimmt.

f\
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Diff.-plan_NT_44 und 45:

Diese Widmungsflächen sind nur über den neu zu errichtenden KVP und die Bestandsknotenpunkte
verkehrstechnisch zu erschließen. Weitere Anschlüsse an die Landesstraße L617 sind nicht zulässig. Dieser
Zusatz ist in die Beschreibung aufzunehmen.

III. FWP
l. Verordnung
Textteil

§ 5 L fll1 Nachfolgenutzunß:

Das gesamte 11-Gebiet ist über eine einzelne Bestandszufahrt zu erschließen, die gegebenenfalls an die Art der
Nutzung und Frequenz anzupassen ist.

WA(4):
Die Verkehrserschließung hat über die Gemeindestraße „Ringstraße" und nicht von der Landesstraße L617 aus
zu erfolgen. Dieser Zusatz ist in die Aufschließungserfordernisse aufzunehmen.
WA(7):

Einer Baulandwidmung im lärmbelasteten Bereich der Eisenbahn wird nicht zugestimmt.
Nördlich von WA(7):

Es ist ein Sanierungsgebiet IM (Lärmbelastung Eisenbahn) auszuweisen. Diese Forderung gilt - ohne Vorlage
eines entsprechenden Nachweises der Lärmfreiheit durch die Eisenbahn -für den gesamten Siedlungsbereich.
WA(15):

In die Aufschließungserfordernisse ist der Nachweis der Lärmfreiheit aufzunehmen.
GG(21):
Die Verkehrserschließung hat von der Gemeindestraße „Schlossbergstraße" aus zu erfolgen. Ein Anschluss an
die L617 über die Gemeindestraße „Gewerbepark West" ist nur dann zulässig, wenn vor Konsumation des
Baulandes ein Linksabbiegestreifen auf der L617 umgesetzt wird. Dieser Zusatz ist in die
Aufschließungserfordernisse aufzunehmen.
GG(26), GG(27) und ll(28):
Eine Nutzung dieser Widmung ist erst nach Errichtung des KVP zulässig. Die Zufah.rt ist ausschließlich über die
Anbindung KVP vorzusehen, weitere Anschlüsse an die Landesstraße L617 sind nicht zulässig. Dieser Zusatz ist
in die Aufschließungserfordernisse aufzunehmen. • 'T;
11(291:

Die verkehrstechnische Erschließung hat ausschließlich über die Bestandszufahrten zu erfolgen,
„Gewerbepark Südwest" Nr. 70 und Nr. 71 die Anbindung ist von der Landesstraße L617 herzustellen, welche
aber an die neue Nutzung anzupassen sind (Begegnungsverkehr LKW-LKW auf der Gemeindestraße dauerhaft
ermöglichen).
Ein Anschluss an die L601 ist unzulässig. Dieser Zusatz ist in die Aufschließungserfordernisse aufzunehmen.
KG(30):
Die Aufschließungserfordernisse sind nicht in der Liste angeführt. Die allfällige Verkehrserschließung von der
L303 aus hat ausschließlich über die Bestandszufahrt zu Grundstück Nr. 114/1 KG Preding zu erfolgen. Bei der
Verkehrserschließung von der Gemeindestraße „Ebenfeldweg" aus ist der Knotenpunkt LGOl/Ebenfeldweg für
den Begegnungsverkehr und gegebenenfalls an die Verkehrsfrequenz anzupassen.

Plandarstellung
Die Landesstraße L601 samt dem KVP parallel der GKB-Trasse ist darzustellen.
Die Landesstraße L639 ist im Bereich Holz Hasslacher als L639 und nicht als L601 zu beschriften.

2. Differenzplan
LehmepR:
Nr. 1-5 kein Einwand.
Wieselsdorf Bahnhof,_Wieselsdorf Landesstraße:
Nr. 6-10 kein Einwand.
Nr.ll+12(12=WA(4)):

Die Umwidmung der Bestandsbebauungsfläche direkt an L 617 (etwa km 1,2) und nahe der
GKB-Bahnlinie von DO in WA bedeutet eine Reduktion des bestehenden zulässigen
Schallpegels, dem nicht zugestimmt wird.
Nr. 14a, 14b 14b =WA(7):

Hinsichtlich Lärmbelastung durch Eisenbahn siehe oben.
Tobisberg
Nr. 16 kein Einwand.
Allin?
Nr. 17-19:

W,
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Einer Baulandausweisung innerhalb des durch die Eisenbahn verursachten lärmbelasteten Bereiches wird nicht
zugestimmt. Für die Bestandsbaulandgebiete ist ein Sanierungsgebiet IM auszuweisen.
Tobis:

Kein Einwand gegen
Nr. 20 = WA(9)
Nr. 21-22

Nr. 24 = WA(10);
Nr. 25, 26 - Bestandsanpassung.
Nr. 27-34
Ochsenwirt:

Nr. 36+37 kein Einwand.
Gantschenberg:

Kein Einwand gegen
Nr. 38-43

Nr. 45-47

Gewerbegebiet West:

Nr. 71 = GG(21): Verkehrserschließung siehe oben.
Nr. 69, 70 kein Einwand.
Preding:
kein Einwand.
Nr. 63-65 kein Einwand
Nr. 66 + 67 = WA(18) + WA(19) kein Einwand.
Nr. 52-58, 68 kein Einwand.
Nr. 73-90 kein Einwand.

Nr. 96 und Nr. 92 = ll(29): siehe oben.
Nr. 91: Verkehrserschließung siehe oben.
Holzindustrie:

Nr. 72 kein Einwand.

Preding - Kreisverkehr West:
Nr. 98: In den Erläuterungen, Tabellenspalte „Begründung" ist wahrscheinlich A16 (nicht
A14) hinsichtlich verkehrstechnischer Abstimmung gemeint.

Nr. 99 bmh (Biomasseheizwerk) und Nr. 97 = (GG(26), GG(27) und 11(28)):
Zur Feststellung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens sind folgende Daten bekannt zu geben:

eingesetzter Brennstoff (Hackschnitzel, Waldhackgut, etc.)

Leistung

o im Fall der Erzeugung elektrischer Energie: Leistung in kVA

o im Fall der ausschließlichen Nutzung als Fernheizung: Heizleistung in kW

im Übrigen siehe oben.
Angemerkt wird, dass
Nr. 100
2 Mal vergeben ist, einerseits als Rückwidmung und andererseits als Verkehrsfläche.
Nr. 101 nur am Plan dargestellt, nicht in Liste Erläuterungsbericht angeführt.

Es gelten die verkehrsplanerischen Grundsätze in unserer Allgemeinen Stellungnahme, diese wurde bereits mit
Schreiben vom 30.1.2017 übermittelt.

••;.

Gemeinderatsbeschluss vom 08.03.2022 & 12.07.2022
Die Punkte der Einwendung werden wie folgt behandelt und begründet:

Zu Allgemeines

Zu l. Der Punkt der Einwendung wird teilweise positiv behandelt: Sämtliche neufestgelegte
Wohnbaulandflächen innerhalb des lärmbelasteten Bereiches des Landesstraßennetzes werden,
insofern dieses Aufschließungserfordernis in den Anhörungsunterlagen noch nicht enthalten war, mit
dem Aufschließungserfordernis der Einhaltung der Planungsrichtwerte gemäß ÖNORM S 5021 iVm ÖAL
Richtlinie 36 Blatt l festgelegt.

Zu 2. Der Punkt der Einwendung wird zur Kenntnis genommen: Für sämtliche neufestgelegte
Aufschließungsgebiete wurde bereits in den Anhörungsunterlagen das Aufschließungserfordernis der
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geordneten Oberflächenentwässerung auf Grundlage einer wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung
festgelegt.

Zu 3. Der Punkt der Einwendung wird mit folgender Begründung abgewiesen: Die Regelung der Lage und
Gestaltung allfälliger baulicher Anlagen auf Verkehrsflächen sowie die Verordnung von Begegnungs-
und/oder Fußgängerzonen ist nicht Gegenstand eines Örtlichen Entwicklungskonzeptes bzw. eines
Flächenwidmungsplanes. Diesbezüglich Verfahren nach dem Stmk. BauG 1995 bzw. der StVO 1960
verwiesen.

Zu 4. Der Punkt der Einwendung wird mit folgender Begründung abgewiesen: Durch das LStVG 1964 wird
anhand der Anrainerverpflichtungen in ausreichendem Maße die Zulässigkeit von baulichen
Maßnahmen an Landes- und Gemeindestraßen geregelt. Zusätzlich wird anhand der Festlegung von
Bebauungsplänen die Freihaltung entsprechender Vorsorgeflächen sichergestellt.

Zu 5. Der Punkt der Einwendung wird zur Kenntnis genommen: Bei Baulanderweiterungen, welche die
Berücksichtigung von fußläufigen Verbindungen und Radverkehrsverbindungen erforderlich machen,
wurde das Aufschließungserfordernis der äußeren Verkehrserschließung und die Verpflichtung zur
Erstellung eines Bebauungsplanes festgelegt.

Zu 6. Der Punkt der Einwendung wird mit folgender Begründung abgewiesen: Braune Wildbach
Hinweisbereiche - Erdrutsch (RU) sowie durch Erdrutsch gefährdete Flächen wurden entsprechend der
Bekanntgaben der WLV und der ABT 14 ersichtlich gemacht. Bezüglich der erforderlichen
Standsicherheitsnachweise wird auf die nachfolgenden Baubewilligungsverfahren verwiesen.

Zum ÖEK-Allgemein

Der Einwand wird abgewiesen. Ein Straßenplanungsgebiet im Sinne der Bestimmungen des §52 LStVG 1964
idgF liegt nicht vor. Die „Trasse" L601 „Abschnitt Frauental" wird nicht ersichtlich gemacht.
Zum ÖEK - Differenzplafi,

i

„N" Ailing:
Es handelt sich um eine Bestandsfprtführung im Örtlichen Entwicklungsplan und w.urde kein Bauland neu
festgelegt. Bei etwaigen Baulandfestlegungen werden alle erforderlichen Aufschiießungserfordernisse
verordnet werden.

„P" Gantschenbere und südlich von Diff.plan Nr. 19:

Hinsichtlich der tatsächlichen Lärmbelastung erfolgt eine Richtigstellung in der Plandarstellung.

Diff.-plan Nr. 10:

Der Einwand wird abgewiesen. Es handelt sich um eine Erweiterung des baulichen Entwicklungsbereiches im
Örtlichen Entwicklungsplan wie auch um eine Baulandfestlegung als Aufschließungsgebiet im
Flächenwidmungsplan. Die Lärmisophone wurden entsprechend dem Einwand überprüft uns richtiggestellt,
das ggst. Aufschließungsgebiet ist nunmehr nur in einem Teilbereich innerhalb des lärmbelasteten Bereiches
der Landesstraße. Mit entsprechenden Aufschließungserfordernissen ist eine geordnete Entwicklung
sichergestellt.

Diff.-plan Nr. 16:

Der Einwand wird abgewiesen. Aufgrund der Lage an der Eisenbahnstrecke, sowie aufgrund der Naheläge zur
Holzindustrie wurde ein Aufschließungsgebiet festgelegt. Als Aufschließungserfordernis wurde ua. die
Einhaltung der Planungsrichtwerde gem. ÖNORM S-5021 iVm ÖEL Richtlinie 36 Blatt l festgelegt. Allfällige
Vorgaben und Auflagen aus der lärmschutztechnischen Begutachtung sind als Auflagen im Bauverfahren
nachzuweisen (Aufschließungserfordernis).

Diff.-plan Nr. 44 und 45:

Im Bereich des Diff Nr. 44 wird der bauliche Entwicklungsbereich für Industrie/Gewerbe sowie eine
Baulandfestl&gung im Flächenwidmungsplan wird nicht weiterverfolgt. Im Bereich des Änderungspunktes Nr.
45 erfolgt eine großflächige Reduktion und erfolgt eine etwaige Zufahrt über die bestehende Zufahrt.
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Zum FWP - Differenzplan

§5 L fill Nachfolgenutzung:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

WA(4):
Dem Einwand wird sattgegeben. Ein entsprechender Zusatz wird in den Erläuterungen zu den
Aufschließungsgebieten („Anforderungen bezüglich Verkehrsentwicklung") ergänzt.

Der Einwand wird abgewiesen. Aufgrund der Lage an der Eisenbahnstrecke, sowie aufgrund der Naheläge zur
Holzindustrie wurde ein Aufschließungsgebiet festgelegt. Als Aufschließungserfordernis wurde ua. die
Einhaltung der Planungsrichtwerde gem. ÖNORM S-5021 iVm ÖEL Richtlinie 36 Blatt l festgelegt. Allfällige
Vorgaben und Auflagen aus der lärmschutztechnischen Begutachtung sind als Auflagen im Bauverfahren
nachzuweisen (Aufschließungserfordernis).

Nördlich von WA(7):

Dem Einwand wird stattgegeben und die Ersichtlichmachung Sanierungsgebiet Lärm wird in den
Beschlussunterlagen ergänzt.

WA(15):

Dem Einwand wird stattgegeben, das Aufschließungserfordernis ergänzt.

Den Einwand wird sattgegeben. Ein entsprechender Zusatz wird in den Erläuterungen zu den
Aufschließungsgebieten („Anforderungen bezüglich Verkehrsentwicklung") ergänzt.

GG(26),GG(27) und ll(28):

Eine überwiegender Bereich wird sowohl im Örtlichen Entwicklungsplan als auch im Flächenwidmungsplan
nicht fortgeführt. Die verbleibenden Flächen werden über den Bestand erschlossen. Es erfolgen keine
Anschlüsse über die Landesstraße L617.

Da dieses Gebiet nicht an der L-601 liegt, wäre ein „Zusatz" in den Aufschließungserfordernissen irreführend.
Das Gebiet ist über einen genehmigten Anschluss mit Linkabbieger an die L-617 angebunden.

Dem Einwand wird sattgegeben, die Aufschließungserfordernisse werden ergänzt. Für das Gebiet besteht ein
rechtskräftiger Bebauungsplan in der die Verkehrserschließung bereits geregelt wurde.

Zur Plandarstellunß

Der Einwand wird abgewiesen. Ein Straßenplanungsgebiet im Sinne der Bestimmungen des §52 LStVG 1964
idgF liegt nicht vor. Die „Trasse" L601 „Abschnitt Frauental" wird nicht ersichtlich gemacht.

Die Bezeichnung L639 wird richtiggestellt.

Zum FWP - Differenzplan

Nr. 11+12(12=WA(4)):

Der Einwand kann nicht nachvollzogen werden, da der zulässige Schallpegel gem. ÖAL-Richtlinie 36 Blatt l für
Dorfgebiet und Allgemeines Wohngebiet gleichermaßen 45dB Nachts und 55 dB Tags beträgt. (Siehe Seite 43
der entsprechenden Richtlinie).
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Nr^l4a, 14b = WA(7):

Stellungnahme zu Einwand siehe oben zu WA (7).

Zu Ailing
Nr. 17-19:

Bei ggst. Baulanderweiterungen handelt es sich um die Fassung baulicher Bestände. Es erfolgen keine
Baulandneuausweisungen für unbebaute Grundstücke. Eine Teilfläche eines unbebauten Grundstückes wird
reduziert.

Gewerbegebiet West:

Einwendungsbehandlung siehe Einwendung zu GG (21)

P redine - Kreisverkehr West:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und der redaktionelle Mangel behoben.

Nr. 99 bmh (Biomasseheizwerk) und Nr. 97 = (GG (26), GG (27) und 11 (28)):

Im Sinne der Bestimmungen des Stmk. Raumordnungsgesetzes wird gem. §33 (3) ZI eine Freiland-
Sondernutzung für eine Energieerzeugungs- und Versorgungsanlage festgelegt. Größe, Brennstoff, Leistung und
Heizleistung sind nicht Gegenstand des Raumordnungsverfahrens, sondern Gegenstand von
Projektbewilligungsverfahren. Um Kenntnisnahme wird ersucht. Im Sinne der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit
der Verwaltung wird ersucht, sich in Raumordnungsverfahren auf Fragen der Raumordnung zu beschränken.
Die weiteren Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, die eingebrachten Einwendungen und Stellungnahmen in der
vorgebrachten Form zu beschließen.
Der Antrag wird einstimmig angenoramen.

Weiters wird folgende Einwendung (AU-P-03: Wippel), welche in der Gemeinderatsitzung vom 08.03.2022
negativ behandelt wurde, da keine 2/3-Mehrheit erreicht werden konnte. Die Einwendung wird nunmehr
nochmals dem Gemeinderat mit abgeänderter Einwendungsbehandlung zur Beschlussfassung vorgelegt:

Johann Wippel (Vertreten durch Bruder Peter Wippel)
Schlossbergstraße 5
8504 Preding

GZ Nr. AU-P-03

Betreff

Bezug

Marktgemeinde Preding
Revision zum Örtlichen Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan 5.00

Schriftliche Beantwortung der Einwendungen im Rahmen der öffentlichen Auflage

Einwendung im Rahmen der Auflage vom 31.05.2021

Einwendung

Teilraum H: Wieselsdorf-Bahnhof

Die Umwidmung von landwirtschaftlicher Nutzfläche in Bauland wird beeinsprucht. Es betrifft folgende
Grundstücke: KG 61079/ GSt.Nr.181/72, 181/59 und 181/170. Auf Grundstück 181/170 steht ein Haus im
Freiland -> eine Umwidmung hierzu ist nicht mehr notwendig.
Der Bestand zw. Wieselsdorfer Straße und der Ringstraße soll aufgefüllt und als Baulandreserve genutzt
werden. Die Ringstraße im südlichen Bereich ist die ideale Grenze zwischen Bauland und Freiland. Es ist nicht
notwendig, südlich der Ringstraße einen gewissen Teil in Bauland umzuwidmen.
Begründung
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l. Landwirtschaftliche Nutzfläche soll auch weiterhin von der Landwirtschaft genutzt werden.
2. Der Entwicklungsplan 4.00 sollfortgeführt werden. Eine Erweiterung im Süden ist nicht sinnvoll bzw.
notwendig, da dieses Gebiet als reine landwirtschaftlich genutzte Fläche mit gut geeigneten Böden
ausgewiesen ist.
3. Eine Rücknahme im Westen/nördlich kann nicht nachvollzogen werden, da es Interesse für Bebauung (sogar
von Familienangehörigen) gibt.
4. Eine absolute siedlungspolitische Entwicklungsgrenze besteht im Süden derzeit mit der Ringstraße -> nach
Umwidmung südlich von der Ringstraße ist keine Entwicklungsgrenze mehr gegeben.
5. Die Bearbeitung der landwirtschaftlichen Felder verursachen Lärm, Staub und Straßenverschmutzungen)
diese Arbeit wird durch ein eventuell angrenzendes Bauland (von den zukünftigen Bewohnern) massiv
erschwert.
6. Landwirte haben keine Möglichkeit mehr, sich zu vergrößern, wenn gute landwirtschaftliche Nutzfläche in
Bauland umgewidmet wird. Die Sicherung und Erhaltung der landwirtschaftlichen Voll- und
Nebenerwerbsbetriebe und Betriebsstätten ist dadurch gefährdet.
7. Die Sicherung der Landwirtschaft und der Nahrungsproduktion wird durch diese Umwidmung geschwächt,
da gut geeignete Böden der Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung stehen.
8. Die zukünftige Lebensqualität der bestehenden Bevölkerung wird durch vermehrtes Zubauen von
Landwirtschaftsflächen beeinträchtigt.
9. Geordnete Entwicklung der Baugebiete, insbesondere entlang der Landesstraßen und an den Ortsrändern
sollweiterverfolgt werden. Die Ringstraße ist keine Landesstraße.
10. Es ist nicht nachvollziehbar, dass Investoren billig zu landwirtschaftlich genutzten Flächen kommen und mit
höchstmöglichem Ertrag weitervermarkten. Für die Bevölkerung von Preding/Wieselsdorf (bzw. deren Kindern)
wird eine Ansiedelung insofern erschwert, da gewisse Umwidmungen zur Eigennutzung nicht durchgeführt
werden kann, weil Großflächen zuvor für kommerzielle Zwecke umgewidmet wurden.
11. Das Orts- und Landschaftsbild soll als Dorfgebiet erhalten bleiben.

Gemeinderatsbeschluss vom 08.03.2022 & 12.07.2022
Die Einwendung wird teilweise stattgegeben. Es erfolgt eine Reduktion des Bauiandes.
Gem. §42 Stnk. ROG 2010 idgF sind das Örtliche Entwicklungskonzept und der Flächenwidmungsplan nach
Maßgabe der räumlichen Entwicklung fortzuführen. Die Marktgemeinde Preding hat sich dynamisch entwickelt
und wird sich auch weiterhin dynamisch entwickeln. Alleine in der Baulandkategorie des „Allgemeinen
Wohngebietes" wurden in den letzten Jahren mehr als 5 ha geordnet und im Sinne der Fortführung der
räumlichen Entwicklung einer Bebauung zugeführt.
Zweck der Revision ist es unter anderem, Bauland in ausreichendem Ausmaß und in geeigneter Lage zu
entwickeln, dies unter Berücksichtigung von Entwicklungsprioritäten. Aufgrund der Lage an der S-Bahn-Station
ist das Gebiet „Wieselsdorf Bahnhof" eines mit mittlerer Priorität. In Abwägung der Randbedingungen hat der
Gemeinderat beschlossen, eine kleinräumige Erweiterung Richtung Süden vorzunehmen.

Herr Bgm. Meixner stellt den Antrag, die eingebrachten Einwendungen und Stellungnahmen in der
vorgebrachten Form zu beschließen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 6. Endbeschluss zum Örtlichen Entwicklungskonzept (OEK) 5.00;

Herr Bgm Meixner berichtet, der Verordnungstext des OEK liegt dem Gemeinderat vor. Herr
DI Reissner erläutert dessen Inhalt.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, das Örtliche Entwicklungskonzept 5.00 (ÖEK) gem. §24
(6) Stmk. ROG 2010 einschließlich Entwicklungsplan und Strategischer Umweltprüfung zu
beschließen.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, das Örtliche Entwicklungskonzept 5.00 (ÖEK) gem. §24 (6)
Stmk. ROG 2010 (GZ: RO-603-24/5.00 OEK; Verordnungswortlaut und Entwicklungsplan), erstellt
v£;T der Interplan ZT GmbH, vertreten durch Arch. DI Günter Reissner, Radetzkystraße 31/1, 8010
Graz.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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Dieses Dokument wird zum integrierenden Bestandteil des Protokolls erklärt und diesem als
Beilage 2 beigefügt.

zu TOP 7. Endbeschluss zum Flächenwidmungsplan (FWP) 5.00;

Herr Bgm Meixner berichtet, der Verordnungstext des FWP samt Planbeilagen liegt dem
Gemeinderat vor. Herr DI Reissner erläutert dessen Inhalt.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, den Flächenwidmungsplan 5.00 (FWP) gem. § 38 (6) Stmk.
ROG 2010 zu beschließen.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Flächenwidmungsplan 5.00 (FWP) gem. § 38 (6) Stmk.
ROG 2010 (GZ: RO-603-24/5.00 FWP; Verordnungswortlaut und Plan), erstellt von der Interplan ZT
GmbH, vertreten durch Arch. DI Günter Reissner, Radetzkystraße 31/1, 8010 Graz.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dieses Dokument wird zum integrierenden Bestandteil des Protokolls erklärt und diesem als
Beilage 3 beigefügt.

zu TOP 8 Kostenbeitrag Bergrettungsstützpunkt FEZ DIbg und BZW Ansuchen;

Herr Bgm Meixner berichtet, dass es sich hier um eine Transferzahlung von € 25.000,- an die
Bergrettung Dlbg. handelt. Dieselbe Summe wird uns dann seitens des Landes mittels BZ-
Mittel retourniert.
Der BZ-Antrag wurde bereits getätigt. Seitens des Büros LH-Stv. Lang haben wir bereits eine
schriftliche Zusage erhalten. Seitens des Landes ist die Rückmeldung noch ausständig.
Nun wird ein GR-Beschluss für die Aufnahme der besagten € 25.000,- in den NVA 2022
benötigt.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die € 25.000,- Kostenbeitrag für die Bergrettung Dlbg.
in den NVA 2022 aufzunehmen und umgehend zur Auszahlung zu bringen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 9. Antrag auf Kostenübernahme - Betreuung Fr. Sodl;

Herr Bgm Meixner berichtet, Frau Sodl wird ab Herbst die MS Preding besuchen und benötigt
zum vorhandenen Betreuungspersonal (lt. Behindertengesetz) eine zusätzliche Betreuung von
5 Wochenstunden.
Diese Kosten sollten von der Schulsitzgemeinde übernommen werden, da die
Wohnsitzgemeinde (St. Josef) den Antrag abgelehnt hat.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, dass die Kosten für die Betreuung gemäß dem Ansuchen
vom Schulerhalter übernommen werden und über das Schulbudget abgedeckt werden.

:•.!

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
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zu TOP 10. Vergabe Beschriftung Gemeindeamt KiGa;

Herr Bgm Meixner berichtet, dass für die Beschriftung des neuen Kindergartens, sowie für
das Gemeindewappen Anbote der Fa. Domik und der Fa. Zweikainz vorliegen.

Da die Firmen unterschiedliche Materialien angeboten haben soll der Gemeindevorstand sich
der Sache annehmen.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die Angelegenheit dem Gemeindevorstand zur
Entscheidung zur übertragen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 11. Vergabe Netzwerktechnik;

Herr Bgm Meixner berichtet, das für die gesamte Netzwerktechnik ein Anbot der Fa. Nipcon
vom 11.07.2022 zu einem Gesamtpreis von € 12.138,- vorliegt.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die gesamte Netzwerktechnik an die Fa. Nipcon lt.
Anbot vom 11.07.2022 zu einem Gesamtpreis von €12.138,- zu vergeben.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

zu TOP 12. Vergabe Schließanlage;

i

; jl

Herr Bgm Meixner berichtet, für die Schließanlage des neuen Kindergartens ein Anbot der Fa.
Winkhaus vom 20.05.2022 zu einem Gesamtpreis von € 39.248,59 vorliegt.
Der Gemeinderat kommt überein, dass der Preis für eine Schließanlage sehr hoch erscheint.
Es ist vor Auftragsvergabe zu prüfen, ob es Einsparungspotential gibt.

Herr Bgm Meixner stellt den Antrag, die Schließanlage des neuen Kindergartens an die Fa.
Winkhaus 1t Anbot vom 20.05.2022 zu einem Gesamtpreis von € 39.248,59 zu vergeben. Vor
Auftragsvergabe ist zu prüfen ob Einsparungspotential vorliegt.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Die 07. öffentliche Gemeinderatssitzung 2022 wird um 21.00 Uhr, nachdem keine weiteren
Wortmeldungen erhoben und sonstige Anregungen angezeigt werden, durch Bgm. Meixner
beendet. Im Anschluss daran wird die "Nicht öffentliche Sitzung" mit den
Tagesordnungspunkten

ttNicht öffentliche Sitzung":

l) Personalangelegenheiten;

fortgesetzt.

•:-•
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Die Verhandlungsschrift für die „Öffentliche Sitzung" besteht aus insgesamt 25 Seiten

gelesen - genehmigt - gefertigt

Preding,aml.3:.S.e.Pj.°22
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